
Anfechtungsbefugnis des ausgeschiedenen WohnungseigentÃ¼mers
 Beigesteuert von 
Dienstag,  3. Juli 2007

Wird nach dem Ausscheiden eines WohnungseigentÃ¼mers ein Beschluss gefasst, so bindet dieser den
ausgeschiedenen EigentÃ¼mer nicht. Mangels rechtlicher Bindung fehlt schon das Rechtsschutzinteresse bzw. die
Anfechtungsbefugnis. (OLG ZweibrÃ¼cken, Beschluss vom 12.01.2007, ZMR 2007, 398)

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 26 April, 2024, 22:23


